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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.01.1933 

Geschäftszahl 

0759/32 

Rechtssatz 

Wer sich unter Mitnahme von Geldbeträgen ins Ausland begibt, muß sich, und zwar zu einer Zeit, da er noch die 
Möglichkeit hat, die den Höchstbetrag übersteigende Summe im Inland zu lassen, über die Höhe des für die 
Mitnahme ins Ausland zulässigen Geldbetrages erkundigen. Tut er das nicht, so muß er die Gefahr einer 
Gesetzesübertretung und ihrer Folgen auf sich nehmen. 

* 
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Beachte 

Besprechung in Mannlicher 07te Auflage S 982 
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